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Landratsamt Starnberg 
Strandbadstr. 2 
82319 Starnberg 
Tel. 08151 148-77725 Frau Frühauf (A – K) E-Mail: jana.fruehauf@lra-starnberg.de  
Tel. 08151 148-77488 Frau Seidl (L - Z) E-Mail: sybille.seidl@lra-starnberg.de  
Fax 08151 148-11524 

Erforderliche Unterlagen und Angaben zum  
Antrag auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins und Vormerkung für eine geförderte 

Mietwohnung im Landkreis Starnberg 
 

Nachweise, die auf Ihre Situation nicht zutreffen, brauchen Sie nicht einzureichen. 
 
Check Art/Name der Unterlagen 

 Antragsformular vollständig ausgefüllt, auf Seite 3 unterschrieben und auf Seite 4 von der 
Gemeinde/Stadt _____________________________(Einwohnermeldeamt) bestätigt  

 Einkommenserklärung des Antragstellers vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

 Einkommenserklärung/en für weitere Haushaltsangehörige vollständig ausgefüllt und unterschrieben  

 Nachweis (Lohn-/Gehaltsabrechnungen) über das monatliche Bruttoeinkommen oder sonstige 
bezogene Leistungen in den letzten 12 Monaten vor dem Monat der Antragstellung  

 formlose Bestätigung des Arbeitgebers über das zukünftig zu erwartende monatliche Bruttoeinkommen, 
falls Einkommensveränderungen zu erwarten sind 

 Nachweis über Ihr Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung (Minijob, Midijob) in den letzten 12 
Monaten vor dem Monat der Antragstellung  

 Arbeitsvertrag / Ausbildungsvertrag (bei Aufnahme der Tätigkeit innerhalb der letzten 6 Monate)  

 Nachweis über Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 Vollständiger Bescheid über Arbeitslosengeld nach SGB III (Arbeitslosengeld I) 

 Nachweis über Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Bürgergeld) - 
Vollständiger Bescheid mit Berechnungsblättern von den letzten 12 Monaten vor dem Monat der 
Antragstellung 

 Nachweis über Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach SGB XII -  
Vollständiger Bescheid mit Berechnungsblättern von den letzten 12 Monaten vor dem Monat der 
Antragstellung 

 Rentenanpassungsmitteilung einschließlich aller Seiten und allen Berechnungsblättern Ihrer 
Altersrente / Witwenrente / Waisenrente mit der Bruttofestsetzung; betrifft auch Pensionen, Einkünfte 
aus Altersvorsorgeverträgen und ausländische Renten  

 Bestätigung der Krankenkasse über das kalendertägliche Krankengeld / Mutterschaftsgeld  
(Bruttobetrag muss ersichtlich sein) und Dauer des Bezugs 

 Einkommensteuerbescheid oder Gewinn- und Verlustrechnung für das letzte Kalenderjahr  

 Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt (bei keinem Einkommen) in den letzten 12 Monaten vor dem Monat 
der Antragstellung bestritten? 
(bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor) 

 Bei Selbstständigkeit: Nachweis über die laufenden monatlichen Beiträge zur Kranken-
/Pflegeversicherung und zur Altersversorgung (Rentenversicherung, Lebensversicherung) 
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 Nachweis über die Höhe bezogener / künftig zu erwartender Unterhaltsleistungen oder schriftliche 
Erklärung wenn keine Unterhaltszahlungen bezogen werden (jeweiliges „Formblatt Unterhalt“ 
auswählen) 

 Nachweis über die Höhe Ihrer Unterhaltszahlungen (jeweiliges „Formblatt Unterhalt“ auswählen) 

 Vollständiger Bescheid über bezogene Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 Sorgerechtsentscheidung oder -vereinbarung für das / die im Antrag angegebene/n Kind/er 

 Erklärung der Eltern oder Entscheidung über die Aufenthaltsbestimmung und Besuchsregelung für das / 
die im Antrag angegebene/n Kind/er 

 Nachweis über Schwangerschaft und den voraussichtlichen Entbindungstermin (Kopie Mutterpass) 

 amtliche Vaterschaftsanerkennung für das noch nicht geborene Kind (Auskunft hierüber erteilt das 
zuständige Standesamt oder unser Fachbereich Jugend und Familie) 

 Wird die Elternzeit voll in Anspruch genommen und ist danach vorgesehen, wieder einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen? Wir bitten Sie, uns dies schriftlich zu erklären. 

 Vollständiger Bescheid über die Höhe des Elterngeldes und Dauer des Bezugs 

 Nachweis über die Größe (Anzahl der Wohnräume ohne Küche / Bad / Flur und Wohnfläche in qm) und 
über die Höhe der Miete und Nebenkosten Ihrer jetzigen Wohnung (z. B. Mietvertrag oder schriftliche 
Bestätigung des Vermieters) 

 Von wie vielen Personen wird Ihre jetzige Wohnung bewohnt? 

 schriftliche Bestätigung über die vorübergehende Aufnahme in der jetzigen Wohnung 

 Nachweis über Kündigung oder Räumungsklage für die jetzige Wohnung 

 Schwerbehindertenausweis (Kopie beidseitig) oder vollständigen Bescheid des Versorgungsamtes 

 ärztliches Attest, aus dem ersichtlich ist, ob ein Wohnungswechsel aus gesundheitlichen Gründen 
dringend erforderlich ist 

 Immatrikulationsbescheinigung sowie Nachweis über die Dauer des Regelstudiums und ggf. BAföG-
Leistungen  

 eine Kopie der aktuellen Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis, bei einer Aufenthaltsgestattung 
oder Duldung ist keine Antragsstellung möglich 

 bei Wohnungs-, Haus- oder Grundeigentum: Nachweise über Wert (z. B. Kaufvertrag, Wertgutachten), 
ggf. den aktuellen Stand der Schulden, Größe, Art der Nutzung, ggf. Mieteinnahmen (Formblatt 
„Vermögenserklärung“ ausfüllen) 

 Nachweis über die Höhe des Kapitalvermögens (z. B. Sparbücher, Bausparverträge, Wertpapiere oder 
sonstige Kapitalanlagen) und der daraus resultierenden Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) - 
bei Lebens- oder privaten Rentenversicherungen Nachweis über die Höhe und den Zeitpunkt der 
Auszahlung (Formblatt „Vermögenserklärung“ ausfüllen) 

 Kopie der Schulbescheinigung ihrer Kinder 

 Vertrag über Kinderbetreuungskosten und Kostenrechnung vom Träger der Einrichtung in den letzten 12 
Monaten vor dem Monat vor Antragsstellung  

 

Da Ihre Unterlagen nach dem Eingang automatisch digitalisiert und anschließend vernichtet werden, reichen Sie 
uns bitte keine Originalunterlagen ein. Wir können diese nicht zurück senden. Gerne können Sie die Unterlagen 
auch per E-Mail, jedoch nur im PDF-Format (keine jpeg-Dateien!), einreichen. 
 

Hinweis: 
Die Antragstellung ist nach Art. 1, 2, 6, 10 und 11 des Kostengesetzes (KG) i. V. m. Tarif-Nr. 2.I.2/9 od. 10 
des Kostenverzeichnisses zum KG grundsätzlich kostenpflichtig. 


